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1. ANLASS UND ZIEL DER PLANAUFSTELLUNG SOWIE PLANUNGSE R-
FORDERNIS 

Mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten hat die Stadt Ratze-
burg sich von einer Stadt in einer geographischen Randlage im Grenzbereich zu 
einem Unterzentrum mit erweitertem Einzugsgebiet bis in das Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern vergrößert. Die Stadt Ratzeburg übernimmt damit auch 
Versorgungsaufgaben eines Mittelzentrums für das benachbarte Bundesland. 

Durch die hohe Attraktivität und die günstige Lage unweit mehrerer größerer 
Städte hat sich die bis dahin rückläufige Bevölkerungsentwicklung stabilisiert und 
in den letzten Jahren sogar in ein Wachstum gewandelt. Daraus resultiert mitt-
lerweile für die Stadt die Notwendigkeit, den Standort Ratzeburg als Unterzent-
rum zu stärken und weiter zu entwickeln. Dieser Umstand beinhaltet unter ande-
rem, dass das Angebot an Gewerbegrundstücken durch die Ausweisung eines 
neuen, nutzungsstrukturell breit gefächerten Gebietes erweitert werden soll. 

Aus diesem Grund entwickelt die Stadt Ratzeburg in Zusammenarbeit mit der 
Landgesellgesellschaft Schleswig-Holstein als Grundstückeigentümerin im west-
lichen Bereich des Stadtteiles St. Georgsberg, südlich der B 208 (alt), ein Ge-
werbegebiet. Diesbezüglich wurde bereits mit der LEG ein städtebaulicher Ver-
trag geschlossen. 

2. BESCHREIBUNG DES PLANGEBIETES 

2.1. Lage 

Das Plangebiet des Gewerbegebietes Neuvorwerk liegt im östlichen Teil des 
Stadtgebietes im Stadtteil St. Georgsberg. Die Ratzeburger Innenstadt ist etwa 
2,5 km entfernt. Das Gewerbegebiet „Am Rackerschlag“ befindet sich nördlich 
des Plangebietes. 

 

Abbildung 1: Lage des Bearbeitungsgebietes 
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2.2. Geltungsbereich 

Das Plangebiet wird im Norden durch die Bahnhofsallee (B208 alt) und im Wes-
ten durch die Lübecker Straße (B 207) abgegrenzt. Den östlichen Rand bildet 
das Gut Neuvorwerk und die dazugehörige Allee. Im Süden wird das Plangebiet 
durch die Grenze des Geltungsbereiches gebildet. Sie verläuft etwa mittig des 
bestehenden Teiches bis zum Gut Neuvorwerk. Westlich des Teiches gibt es ei-
nen Versatz des Planungsgebietes in Richtung Süden, der bis etwa zum südli-
chen Ende des Teiches reicht. 

 

Abbildung 2: Geltungsbereich 

2.3. Größe 

Der Geltungsbereich hat eine Größe von etwa 24 ha. 

2.4. Bestandssituation 

Derzeit wird das Planungsgebiet als landwirtschaftliche Fläche genutzt. Das 
Plangebiet ist geprägt durch sein bewegtes Höhenprofil. Südlich des Plangebie-
tes befindet sich eine ehemalige Tongrube, die sich zu einem wechselfeuchten 
Biotop entwickelt hat. 
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Westlich der begrenzenden B 207 befinden sich ebenfalls landwirtschaftliche 
Flächen. 

Südwestlich des Planungsgebietes liegt das Gut Neuvorwerk, ein historischer 
Gutshof, dessen Bauten durch Neubauten ergänzt wurden und sowohl durch 
Wohnen als auch durch Gewerbe genutzt werden. 

Nördlich des Plangebietes liegt das Gewerbegebiet West und östlich das Wohn- 
und Mischgebiet Gut Neuvorwerk. 

3. PLANUNGSGRUNDLAGEN 

3.1. Rechtsgrundlagen 

Die 55. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Ratzeburg wird auf der 
Grundlage des Baugesetzbuches aufgestellt. Im Anhang (Punkt 9.1) sind die 
weiteren Gesetze und Verordnungen, die für die Aufstellung eines Bebauungs-
planes zu beachten sind, in ihrer jeweils gültigen Fassung aufgeführt. 

Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist zusätzlich zur Planung auch eine Umweltprü-
fung durchzuführen. Die Ergebnisse dieser Umweltprüfung sind in einem Um-
weltbericht nach § 2a BauGB dargelegt, der ein gesonderter Bestandteil dieser 
Begründung ist. 

3.2. Übergeordnete und vorangegangene Planungen 

3.2.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Der Landesentwicklungsplan (LEP - Fassung 2010) Schleswig Holstein stellt die 
Stadt Ratzeburg innerhalb des Systems der Zentralen Orte als Unterzentrum mit 
Teilfunktionen eines Mittelzentrums dar und dokumentiert damit ihre Funktion als 
Versorgungszentrum für ihren Bereich. Zusätzlich übernimmt Ratzeburg Teilfunk-
tionen von Mittelzentren als Entwicklungsschwerpunkt in ländlichen Räumen. 

Im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung in den Gemeinden legt der Lan-
desentwicklungsplan insbesondere Folgendes fest: 

- Unterzentren mit Teilfunktionen von Mittelzentren üben für die Nahbereiche 
mehrerer ländlicher Zentralorte, Unterzentren oder Stadtrandkerne mindes-
tens teilweise Versorgungsfunktionen für die Deckung des Bedarfs mit Gü-
tern und Dienstleistungen des gehobenen Bedarfs aus und sind in dieser 
Funktion zu stärken und weiterzuentwickeln. (Ziffer 2.2.2 Abs. 2 LEP 2010) 

- Unterzentren stellen für die Bevölkerung ihres Verflechtungsbereichs die 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten Grundbedarfs 
sicher. In dieser Funktion sind sie zu stärken und ihr Angebot ist bedarfsge-
recht weiterzuentwickeln. (Ziffer 2.2.3 Abs. 1 LEP 2010) 

- Die ländlichen Räume sollen als eigenständige, gleichwertige und zukunfts-
fähige Lebensräume gestärkt werden. Die Rahmenbedingungen für die wirt-
schaftliche Entwicklung sollen verbessert werden (Ziffer 1.4 Abs. 2 LEP 
2010). 
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- Die Standortbedingungen für wirtschaftliche Tätigkeiten sollen verbessert 
und dabei die Belange der kleinen und mittleren Unternehmen beachtet wer-
den (Ziffer 3.1 LEP 2010). 

- Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Außenentwicklung (Ziffer 2.5.2 
Abs. 6 LEP 2010). 

 
Abbildung 3: Ausschnitt Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 

3.2.2. Regionalplan 

Der Regionalplan für den Planungsraum I (Fortschreibung 1998) ist auf den Zeit-
raum bis zum Jahr 2015 ausgerichtet. Er setzt auf der Grundlage des Landes-
raumordnungsplanes Schleswig-Holstein die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung für den Planungsraum Schleswig-Holstein Süd fest. Im Regionalplan ist 
die Stadt Ratzeburg, dem Landesentwicklungsplan entsprechend, als Unterzent-
rum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums eingestuft. 
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Abbildung 4: Ausschnitt Regionalplan 1 (1998) 

3.2.3. Landesplanerische Stellungnahme 

Im Rahmen der landesplanerischen Stellungnahme vom 13.08.2014 wurde be-
stätigt, dass gegen die Bauleitplanung der Stadt Ratzeburg keine Bedenken be-
stehen; insbesondere stehen Ziele der Raumordnung den damit verfolgten Pla-
nungsabsichten nicht entgegen. 

3.2.4. Flächennutzungsplan 

Der bestehende F-Plan stellt für das Planungsgebiet Flächen für die Landwirt-
schaft dar. Damit kann der in der Aufstellung sich befindliche Bebauungsplan Nr. 
49 nicht aus dem gültigen Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

 

Abbildung 5: Ausschnitt Flächennutzungsplan Ratzeburg (2005) 
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3.2.5. Landschaftsplan 

Das Plangebiet ist im Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I abgebil-
det. Die Fläche ist als Gebiet mit besonderer Erholungseignung dargestellt. Zu-
dem stellt der Landschaftsplan für den Geltungsbereich fest, dass er in einem 
geplanten Landschaftsschutzgebiet und einem Wasserschongebiet liegt. 

 

Abbildung 6: Ausschnitt des Landschaftsrahmenplans Schleswig-Holstein, Planungsraum I 

3.2.6. Angrenzende Bebauungspläne 

In nächster Umgebung des Planungsgebietes sind mehrere B-Pläne rechtskräf-
tig: 

- Nördlich des Planungsgebiet ist das Gewerbegebiet „Am Rackerschlag“ ver-
ortet. Die B-Pläne Nr. 43 I bis 43 III mit ihren Änderungen weisen hauptsäch-
lich Gewerbegebiete und Industriegebiete aus. Zusätzlich sind Versorgungs-
flächen und Flächen für den Gemeinbedarf festgesetzt. 

- Östlich des Planungsgebietes besteht das Gut Neuvorwerk. Durch den B-
Plan Nr. 34 sind Mischgebiete sowie Allgemeine Wohngebiete festgelegt. 

3.2.7. Einzelhandelsgutachten 

Für die Stadt Ratzeburg wurde im Jahr 2005 ein Einzelhandelsgutachten erstellt. 
Daraufhin wurden durch die Verwaltung der Stadt in zusammenfassender Form 
Leitlinien geschaffen, die die Entwicklung des Einzelhandels im Stadtgebiet 
steuern. 

Die Leitvorstellung für die Stadtentwicklung im Bereich des Einzelhandels ist die 
Konzentration des Einzelhandels in der Innenstadt (Insel) und an ausgewählten 
Standorten in den Stadtteilen. Verhindert werden soll hingegen die Neuansied-
lung von Einzelhandelsbetrieben „auf der grünen Wiese“. 
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Für die Innenstadt ist vorgesehen, dass sie als Einzelhandelsstandort gestärkt 
und stabilisiert wird. Dafür sind Verkaufsflächen im Innenstadtbereich herzustel-
len. Das großflächige Einzelhandelsangebot im restlichen Stadtgebiet soll das 
Angebot der Innenstadt nur ergänzen.  

Für die bestehenden Einzelhandelsstandorte wird ein erhöhter Bedarf an Einzel-
handelsstandorten nicht gesehen.  

Die Versorgung im periodischen Angebot wird im gesamten Stadtgebiet als gut 
angesehen, ein eventueller Ausstattungsunterschied der Stadtteile ist einfach 
auszugleichen. 

Für das sonstige Stadtgebiet (nicht-integrierte Lagen) ist eine Ausweisung von 
Sondergebieten für großflächige Lebensmittelmärkte grundsätzlich nicht vorge-
sehen. Bis auf die bereits bestehenden Lebensmittelmärkte wird deren Ansied-
lung auch in Gewerbegebieten ausgeschlossen. Bei großflächigen Einzelhandel-
sausweisungen des aperiodischen Bedarfes dürfen keine Überschneidungen mit 
den zentrenrelevanten Sortimenten stattfinden. Im Zweifel ist eine Verträglich-
keitsanalyse durchzuführen. Die Verträglichkeit ist auch bei Märkten mit zentren-
relevanten Sortimenten in einer Größe von 400 – 700 m² Verkaufsfläche durch-
zuführen. 

3.3. Verfahrensschritte 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB ge-
ändert, um die angestrebte Entwicklung von Gewerbeflächen in der verbindlichen 
Bauleitplanung planungsrechtlich zu ermöglichen  

Der Bebauungsplan Nr. 49 lässt sich nicht aus den Darstellungen des gültigen 
Flächennutzungsplanes entwickeln. Aus diesem Grund ist es erforderlich, den 
Flächennutzungsplan gemäß § 8(3) BauGB zu ändern. Die Aufstellung der 55. 
Änderung des Flächennutzungsplanes findet als Parallelverfahren nach § 8 Abs. 
3 BauGB zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes statt. 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind bisher folgende Verfahrensschritte durch-
geführt worden: 

Aufstellungsbeschluss durch den Bauaus-
schuss der Stadt Ratzeburg 

26.08.2013 

Beschluss zu frühzeitigen Beteiligung 08.07.2014 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 
1 BauGB) 

Versendet am 24.07.2014 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 
Abs. 1 BauGB im Rahmen einer Bürgerver-
sammlung 

04.03.2015 

Entwurfs- und Auslegungsbeschluss Noch ausstehend 

Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB) 

Noch ausstehend 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 
2 BauGB) 

Noch ausstehend 

Satzungsbeschluss Noch ausstehend 

4. STANDORTALTERNATIVEN 

Die Stadt Ratzeburg hat aufgrund ihrer topographischen Lage am See von vor-
nerein nur äußerst begrenzte Möglichkeiten für Erweiterungsflächen. Der nördli-
che Teil der Vorstadt ist bis an die Stadtgrenzen bebaut, das Flächenpotential ist 
hier ist für eine Ansiedlung eines Gewerbegebietes zu klein. 

Der südliche Teil der Vorstadt ist geprägt von offenen landwirtschaftlichen Flä-
chen, die durch ihre unmittelbare Nähe zu schützenswerten Bereichen des Na-
turparks Lauenburger Seen schlechte Voraussetzungen für ein Gewerbegebiet 
bieten. 

Das Planungsgebiet selbst grenzt an Bestandsflächen des Gewerbegebietes 
„Am Rackerschlag“ und bildet somit eine sinnvolle Erweiterung des bereits vor-
geprägten Bereiches. Zudem ist es über die B 207 und die B 208 hervorragend 
an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. 

5. ANALYSEN UND GUTACHTEN  

5.1. Städtebauliche und räumliche Analysen 

Die Stadt Ratzeburg selbst ist geprägt von ihrer Insellage. Die Altstadt mit ihren 
teils historischen Gebäuden ist von allseitig von Wasser umgeben und nur über 
Dämme mit dem Festland verbunden. Gewachsen ist die Stadt auf der westli-
chen und östlichen Seite der umschließenden Seen.  

Das Plangebiet liegt im westlich gelegenen Stadtteil Sankt Georgsberg. Es wird 
bislang als Ackerfläche genutzt und weist eine bewegte Topographie mit einem 
deutlichen Südwest-Gefällle auf. 

Das Gebiet stand lange in engem Zusammenhang mit dem Gut Neuvorwerk und 
wurde vermutlich schon seit dem Mittelalter als Ackerfläche genutzt. Aus dem 
Gelände um den Gutshof hat sich in den letzten Jahren ein kleines Misch- und 
Wohngebiet entwickelt, in welchem das Ensemble von alten Gutsgebäuden aus 
Ziegelstein saniert und auch durch Neubauten ergänzt und so wieder nutzbar 
gemacht wurde. Bei der Bebauung handelt es sich um ein- bis zwei geschossige 
Ziegelbauten mit Sattel- und Krüppelwalmdächern. Zum Gut Neuvorwerk führt 
eine geschützte Allee. 

Östlich des Geltungsbereiches ist das eingetragene Denkmal „Bahnhof Ratze-
burg“ verortet. Bei dem Gebäude handelt es sich um einen ein- und zweige-
schossigen Bau mit Walm- und Pyramidendach. Der Bahnhof hat eine Farbge-
bung in Kaisergelb. 

Das nördlich gelegene Gewerbegebiet „Am Rackerschlag“ weist eine typische 
gebietsspezifische Bebauung auf: Neben unterschiedlichsten modern-
funktionalen Gebäuden sind vor allem die hohen Siloanlagen eines ansässigen 
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Betriebes als Landmarke weithin sichtbar. Diese sind in einem Ocker-Farbton 
gehalten. Das bestehende Verwaltungsgebäude mit Ziegelfassade wurde archi-
tektonisch anspruchsvoll saniert und erweitert. 

Während südlich an das Gebiet offenes Gelände anschließt, liegt im Westen mit 
einigem Abstand über eine weitere Ackerfläche die Gemeinde Harmsdorf mit ei-
ner typischen dörflichen Struktur. Neben landwirtschaftlichen Betrieben mit den 
dazu gehörigen Wirtschafts- und Wohngebäuden finden sich hier ebenfalls Ge-
biete mit ein- bis zweistöckigen Einfamilienhäusern sowie eine Gärtnerei mit gro-
ßem Gewächshaus. 

5.2. Denkmalschutz 

In nächster Umgebung sind mehrere Denkmale verortet, die durch die Planung 
betroffen sein könnten. 

Bahnhof Ratzeburg 

Das Bahnhofsgebäude ist 1986 nach § 5 Abs. 2 DSchG in das Denkmalbuch von 
Schleswig-Holstein eingetragen worden. Durch die Gesetzesnovellierung von 
2012 wurde die denkmalschutzrechtliche Bewertung des Umgebungsschutzes 
erheblich geändert und gestärkt. 

Das Plangebiet, welches bisher als Ackerfläche genutzt wurde, bildet zusammen 
mit bestehenden Sichtachsen ein „wertbestimmendes Merkmal“ dieses Denkma-
les und ist deshalb ebenso schützenswert. Dies bedeutet, dass das Denkmal 
nicht nur einsehbar sein soll, sondern auch von sich aus wirken soll. 

Aus diesem Grund wurde in Absprache mit den beteiligten Institutionen der Ent-
wurf insoweit überarbeitet, dass ein größerer Abstand zwischen dem Denkmal 
Bahnhof und der künftigen Bebauung vorhanden ist. Dieser Abstand wird auch 
künftig als offene und unbebaute Fläche bestehen bleiben und landwirtschaftlich 
genutzt werden. 

Zudem wurden wichtige Sichtachsen entlang der Bahnhofsallee zum Denkmal 
hin und vom Denkmal aus in die Landschaft durch die Schaffung von Grünflä-
chen und Abstandsflächen in ihrem Fortbestand gesichert. 

Domäne Neuvorwerk 

Auf der Fläche der Domäne sind entsprechend § 1 Abs. 2 DSchG mehrere einfa-
che Kulturdenkmäler eingestuft: 

- das ehemalige Pächterwohnhaus, 

- die ehemalige Meierei, 

- das ehemalige Stallgebäude und die Zufahrtsallee. 

Der Park des Pächterwohnhauses ist eine gesetzlich geschützte Gartenanlage 
nach § 31 DSchG. Die Gebäude und der Park sind in ihrem denkmalschutzrecht-
lichen Wirken durch die Planungen nicht berührt. Die Wirkung der geschützten 
Allee mit ihrer Rosskastanien und Bergahorn wird durch die Abstandsflächen 
zum Bahnhof geschützt. 
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Archäologische Kulturdenkmäler 

Werden während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen ent-
deckt, ist die Denkmalschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die 
Fundstelle bis zum Eintreffen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich sind 
hierfür gem. § 14 DSchG der Grundstückseigentümer und der Leiter der Arbei-
ten. 

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbe-
schaffenheit. 

5.3. Artenschutzbericht (Bioplan 2015) 

Eine relativ große Zahl unserer heimischen Fauna ist besonders und/oder streng 
geschützt. Die lediglich nach nationalem Recht besonders und streng geschütz-
ten Arten können unter Heranziehen der Privilegierung von zugelassenen Eingrif-
fen im § 44 Abs. 5 BNatSchG von der artenschutzrechtlichen Einzelfallprüfung 
ausgenommen werden. 

Die artenschutzrechtliche Prüfung muss die europarechtlich geschützten Arten 
des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, sowie alle europäischen Vogelarten berück-
sichtigen. Im vorliegenden Fall sind dies für das geplante Gewerbegebiet B Plan 
Nr. 49: 

- Fischotter (Vorkommen wurde ausgeschlossen ) 

- Fledermäuse (Potenzial für 6 Fledermausarten) 

- Brutvögel (31 Arten wurden nachgewiesen, 1 Art gefährdet) 

- Reptilien (Vorkommen wurde ausgeschlossen, nur in der weiteren Nachbar-
schaft) 

- Amphibien (Laichvorkommen von Laubfrosch, Teich- und Kammmolch, aber 
auch anderer Amphibienarten in der ehemaligen Tongrube werden aktuell 
ausgeschlossen.) 

Gefährdete Vogelarten, solche des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie, so-
wie einige weitere wie z.B. Koloniebrüter, wurden einer Einzelfallprüfung zu un-
terzogen. Die nicht gefährdeten Vogelarten wurden in Vogelgilden zusammen-
fassend betrachtet. 

Weitere Tierarten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie sind aufgrund der 
landschaftlichen Ausstattung nicht zu erwarten. Auch Pflanzenarten des An-
hangs II sind auszuschließen. 

Fledermäuse  

Für die Fledermausarten Zwerg-, Mücken-, Wasser- und Rauhautfledermaus (Pi-
pistrellus-Arten), Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), Großer Abendseg-
ler (Nyctalus noctula) und Wasserfledermaus ergibt sich eine Prüfrelevanz. 

Im ASB werden für diese Fledermausarten die Zugriffsverbote ,,Fangen, Töten, 
Verletzen” und ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten” sowie „Störung“ abgeprüft. 
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Bei allen 3 Fragestellungen ist davon auszugehen, dass von dem geplanten Vor-
haben keine Zugriffsverbote gemäß § 44 (1) BNatSchG eintreten. 

Vögel  

Neben der gefährdeten Feldlerche wurden für die Vogelgilden  

- A  „Gehölzbewohnende Vögel „ 

- B  „Vögel des Offenlandes (Bodenbrüter)“ 

- C  „Vögel der Gras- und Staudenfluren 

Im ASB werden für diese Vogelarten die Zugriffsverbote ,,Fangen, Töten, Verlet-
zen” und ,,Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanz ungs- und 
Ruhestätten”  sowie „Störung“  abgeprüft. 

Bei allen 3 Fragestellungen ist davon auszugehen, dass von dem geplanten Vor-
haben für alle betrachteten  Vogelgilden keine Zugriffsverbote gemäß § 44 (1) 
BNatSchG eintreten. 

Bauzeitenregelungen  

Nach Einschätzung im Artenschutzbericht (BIOPLAN 2015) sind folgende Bau-
zeitenregelungen notwendig: 

- Vögel: Baufeldräumung und ggf. Baubeginn hat außerhalb der Brutzeit der 
Bodenbrüter im Zeitraum vom 1.11. bis 1.3. e.J. zu erfolgen.  

- Fledermäuse: Die Rodung von Gehölzen erfolgt außerhalb der Aktivitätszeit 
der Fledermäuse in der Zeit vom 1.12. bis 28.2. e.J. Sollten wider Erwarten 
Gehölze oder Gebäude durch die Planung betroffen sein, sind diese durch 
eine winterliche Besatzkontrolle vor Beginn der Rodungs- bzw. Abrissarbei-
ten (Winterquartierkontrolle) zu kontrollieren. 

Zusätzlich sind die Ausgleichmaßnahmen A1 und A2 ebenfalls für die Lebens-
raumverluste der Tierwelt notwendig: 

Mit Beginn des Vorhabens (Baufeldräumung) wird auf der Ausgleichsfläche im 
Süden eine Brache eingerichtet. Diese geht in den folgenden Jahren in eine ex-
tensiv beweidete Fläche über. Das Aufkommen von Gehölzen ist zu beschrän-
ken, um den Offenlandcharakter zu erhalten. 

5.4. Grünordnerischer Fachbeitrag 

Der „Grünordnerischer Fachbeitrag“ (GOF im Anhang) zeigt die in die Gesamt-
planung einzubeziehenden grünordnerischen und umweltplanerischen Belange 
auf und weist nach einer Analyse und Bewertung der vorhandenen Flora, Fauna, 
der Landschafts- und Grünelemente die notwendigen Vermeidungs-, Gestal-
tungs- und Ausgleichsmaßnahmen  aus, die für die Anwendung der planungs-
rechtlichen Eingriffsregelungen auf der Ebene des Bebauungsplans erforderlich 
sind. Der GOF bildet eine wichtige Grundlage für den Umweltbericht, der hier Teil 
der Bebauungsplanbegründung ist. 

Darüber hinaus formuliert der GOF Festsetzungsvorschläge für die grünordneri-
schen Belange, die in den Bebauungsplan aufgenommen werden. 
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Eine wichtige Grundlage der Aussagen des Grünordnerischen Fachbeitrages ist 
in diesem Verfahren die Ermittlung der betroffenen relevanten, näher zu betrach-
tenden, besonders geschützten Tierarten, die im Sommer 2014 stattgefunden 
hat, und in einem Artenschutzbericht (ASB) dokumentiert ist  (BIOPLAN 2015). 
Das Bearbeitungsgebiet ist Lebensraum von mindestens 37 nach dem Arten-
schutzrecht Besonders geschützter Tierarten: 

In der im ASB aufgezeigten, abschließenden Konfliktanalyse wurden mögliche 
Beeinträchtigungen der europarechtlich geschützten Arten prognostiziert und 
bewertet. Auch wurde geprüft, ob für die relevanten Arten Zugriffsverbote gemäß 
§ 44 (1) BNatSchG ausgelöst werden. Darüber hinaus wurde dargestellt, wie ein 
angemessener Ausgleich durch Bauzeitenregelungen herbeigeführt werden 
kann. Die Ergebnisse des ASB wurden als besondere Artenschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen direkt in den Grünordnerischen Fachbeitrag (GOF) über-
nommen. 

Die Eingriffsbilanzierungen und -ermittlungen des GOF ergaben nach der Über-
lagerung mit der Planung für das geplante Gewerbegebiet folgende Lebens-
raumverluste:  

- Verlust von Ackerflächen( ca. 18 Hektar) und Verlust eines geschützten Al-
leebaumes. 

Für den Bau des geplanten Gewerbegebietes mit Hochbauten, Stellplätzen und 
Erschließungen wurde eine geplante Bodenversiegelung von ca. 150.000 m² er-
mittelt.  

Über die zu erwartenden Bodenbewegungen (Bodenabtrag/-auftrag) kann ab-
schließend noch keine Aussagen getroffen werden. 

Die vorgesehenen Eingriffe in das Stadt- und Landschaftsbild werden verbal im 
GOF ermittelt und dargestellt. Es handelt sich um die Beeinträchtigungen durch 
die geplanten massiven Gebäudekörper von bis zu 16 m Höhe deren Erschlie-
ßungsanlagen und der zugehörigen Lager- und Stellplatzflächen. 

Die Schutz- und Minimierungsmaßnahmen (S1 - S3) des GOF beinhalten 
Schutzmaßnahmen durch Zäune für wertvolle Einzelbäumen und ein südlich an-
grenzendes Biotop einer ehemaligen Tongrube. 

Die Ermittlung der naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen erfolgte 
für die einzelnen Schutzgüter nach dem für das Land SH geltenden Eingriffs-
/Ausgleichserlass von 2013. 

Die Gestaltungsmaßnahmen (G1 - G9) des GOF beinhalten vor allem die Baum-
pflanzungen und Eingrünungen für das Gewerbegebiet. Zusätzlich werden die 
Fassadenbegrünungen  und Dachbegrünungen, gebunden an Mindestgrößen, 
für große Gebäudeflächen festgeschrieben. 

Die nach dem GOF vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen (A1- A2) sind südlich 
des Gewerbegebietes vorgesehen. 

Neben einer großflächigen Gehölzpflanzung zur B 207 werden auch südöstlich 
des geschützten Biotops der ehemaligen Tongrube extensive Grünlandflächen 
entwickelt, die u.a. auch der Feldlerche als Lebensraum dienen sollen.  



 

 
ENTWURF – Stadt Ratzeburg, Begründung zur 55. Änderung des F-Planes 17

 

Im GOF werden nach der Ermittlung der Schutz-, Gestaltungs- und Ausgleichs-
maßnahmen und -flächen auch deren Kosten überschlägig ermittelt. 

Für die Schutz-, Gestaltungs-, und Ausgleichsmaßnahmen werden insgesamt ca. 
216.000 € veranschlagt. 

6. PLANINHALT UND DARSTELLUNG 

6.1. Planungsvorgaben 

Folgende Ziele und Planungsvorgaben liegen dem städtebaulichen Entwurf zu 
Grunde: 

- Entwicklung eines Gewerbegebietes mit einem Schwerpunkt für Großhandel, 
Produktion, Logistik und Verwaltung; 

- Grundsätzlich soll ein Gewerbegebiet mit einer möglichst großen Flexibilität, 
unterschiedlichen Grundstückgrößen und einem breiten Nutzungsspektrum 
entstehen; 

- Das Gewerbegebiet soll städtebaulich so ausgelegt sein, dass die Entwick-
lung eines weiteren Bauabschnittes in Richtung Süden ohne weiteres mög-
lich ist bzw. durch die aktuelle Planung bereits vorbereitet wird; 

- Aufgrund der Änderung der Stadtzufahrt von der B 207/ B208 in Richtung In-
nenstadt und dem damit verbundenen Funktionsverlust der Bahnhofsallee 
als Durchgangsstraße ist in den Varianten nur ein Hauptanknüpfungspunkt in 
Verlängerung der alten B 208 in südliche Richtung vorzusehen; 

- Eine zusätzliche Erschließung Plangebietes über die Bahnhofsallee ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Sowohl der ausgeprägte Alleecharakter der 
Straße als auch die gut frequentierte Fahrradwegverbindung zwischen Rat-
zeburg und Harmsdorf sprechen dagegen; 

- Integration einer öffentliche Skateranlage; 

- Eine bestehende Leitungstrasse mit Gashochdruck-, Breitband- und Mit-
telspannungsleitungen ist in die Planung mit aufzunehmen; 

- Berücksichtigung des Denkmales Bahnhof Ratzeburg; 

6.2. Städtebauliches Konzept 

Die Grundstruktur des geplanten Gewerbegebietes ergibt sich vorrangig aus der 
Erschließungsstruktur sowie den geplanten Grünflächen. Zentrales Element ist 
die erschließende Hauptachse in Nord-Süd-Richtung, an die sich ein Straßenring 
anschließt, welcher das Plangebiet in der Tiefe erschließt. Die Hauptachse wird 
bis zum südlichen Ende des Geltungsbereiches geführt und bietet so die Mög-
lichkeit, in der Zukunft auch die südlich gelegenen Flächen zu entwickeln. 

Im gesamten Plangebiet werden Gewerbegebiete ausgewiesen, die durch unter-
schiedliche Festsetzungen in ihrem Maß und ihrer Nutzung differenziert werden.  

Durch die verschiedenen Tiefen der einzelnen Baufelder ergeben sich unter-
schiedlichste Grundstücksgrößen und damit auch divergierende Nutzungsmög-
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lichkeiten. Während sich die zentralen und westlichen Flächen für Gewerbe mit 
größerem Flächenbedarf eignen, bietet der nördliche Bereich die Möglichkeit der 
Ansiedlung sowohl groß- als auch kleinflächiger Betriebe. Im östlichen und südli-
chen Teil hingegen stehen kleine bis mittelgroße Flächen zur Verfügung. Gleich-
zeitig werden durch die Festsetzungen der Höhen und des bebaubaren Anteils 
unterschiedliche Dichten erzeugt, die in der mittleren Fläche am höchsten sind 
und zu den Rändern hin abnehmen. 

Der Straßenring ist so angelegt, dass der östliche Teil des Ringes deckungs-
gleich mit bestehenden Leitungstrassen ist. Somit ist der Eingriff in die Bau-
grundstücke minimal gehalten. 

Eingerahmt wird das Gewerbegebiet im Osten und Westen von Grünflächen und 
landwirtschaftlichen Nutzflächen. Schirmgrün im Norden und im Süden grenzen 
das Gewerbegebiet zur Bahnhofsallee bzw. zur Landschaft hin ab. 

Mit dem vergrößerten Abstand zum Bahnhof Ratzeburg wurde auch die Bedeu-
tung dieses Denkmals gewürdigt. 

Im nördlichen Bereich entlang der Bahnhofsallee ist zudem die Errichtung eines 
Skate-Parks vorgesehen. 

6.3. Flächendarstellungen 

Ca. 62 % der Gesamtfläche wird als gewerbliche Bauflächen dargestellt. Zur B 
207 im Westen und zur bestehenden Bahntrasse im Osten hin werden Grünflä-
chen und Landwirtschaftliche Nutzflächen dargestellt, die neben dem Arten-
schutz auch der räumlichen Einfassung des Planungsgebietes dienen. Zusätzlich 
sorgen sie auch dafür, dass das Denkmal Bahnhof Ratzeburg in seinem wertbe-
stimmenden Bereich erhalten bleibt. 

6.3.1. Gewerbliche Bauflächen 

Entsprechend der angestrebten Nutzung wird der größte Teil des Änderungsbe-
reiches als gewerbliche Flächen nach § 1 BauNVO dargestellt. Die Fläche liegt 
auf einer Länge von ca. 260 m direkt an der Bahnhofsallee an, über die sie auch 
verkehrlich erschlossen werden soll und entwickelt sich in Richtung Süden. 

6.3.2. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege  und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft 

Diese Flächen werden für Maßnahmen zur Erhaltung von Flora und Fauna her-
angezogen. Entsprechende gutachterliche Aussagen zur Konkretisierung und 
Realisierung dieser Planungsziele sind Gegenstand der verbindlichen Bauleit-
planung (Bebauungsplan Nr. 49). Der notwendige Flächenausgleich erfolgt im 
Rahmen des Bebauungsplanes. 

6.3.3. Landwirtschaftliche Flächen 

Diese Flächen bleiben in der ursprünglichen landwirtschaftlichen Nutzung erhal-
ten. Damit wird auch die wertbestimmende Fläche des Denkmales Bahnhof Rat-
zeburg gesichert werden. 

  



 

 
ENTWURF – Stadt Ratzeburg, Begründung zur 55. Änderung des F-Planes 19

 

6.3.4. Flächen für Versorgungsanlagen 

Für das Plangebiet sind Anlagen zur Beseitigung von Niederschlags- und 
Schmutzwasser notwendig. Um diese schon in der vorbeireitenden Bauleitpla-
nung zu sichern, werden Flächen für Versorgungsanlagen dargestellt. 

6.3.5. Flächen für Sport- und Spielanlagen 

Im Planungsgebiet soll ein Skatepark angelegt werden. Für diesen werden an 
der Bahnhofsallee Flächen für Sport- und Spielanlagen dargestellt. 

6.4. Erschließung 

6.4.1. Verkehrliche Erschließung 

Kfz-Verkehr 

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt ausschließlich über die Bahnhofsallee, 
diese bietet optimale Erschließungsbedingungen durch ihre Lage und Verkehrs-
funktion. Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung wird zudem ein neuer 
Knotenpunkt vorgesehen, über den das Gewerbegebiet künftig erschlossen wird. 

Über die Bahnhofsallee ist das künftige Gewerbegebiet auch an die B 207 und B 
208 und damit an das überregionale Verkehrsnetz angeschlossen. 

Fußgänger und Fahrradfahrer 

Die Erschließung des Planungsgebietes wird im Bebauungsplan Nr. 49 konkreti-
siert. Sie erfolgt neben der Haupterschließung von der Bahnhofsallee aus, als 
auch über einen separaten Weg von Osten kommend. 

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 

In fußläufiger Nähe sind mehrere Haltestellen des ÖPNV mit regelmäßigen Fahr-
zeiten vorhanden. 

6.4.2. Technische Infrastruktur 

Die äußere Erschließung des Gebietes wird über die entsprechenden Infrastruk-
turen (Telekommunikation-, Elektrizität-, Wasser- und Abwasserleitungen sowie 
Abfallbeseitigung, etc.) sichergestellt. Im Plangebiet werden diese neu verlegt 
und an bestehende Leitungen angeschlossen. 

7. KOSTEN 

Die Kosten des Planverfahrens und der Erschließung werden durch die Eigentü-
merin der Fläche, der Landgesellschaft Schleswig-Holstein mbH getragen. 
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8. FLÄCHENZUSAMMENSTELLUNG 

Bezeichnung Größe in m² 

Gewerbliche Bauflächen 149.300 

Maßnahmenflächen 65.000 

Flächen für die Landwirtschaft 20.600 

Flächen für Versorgungsanlagen 6.700 

Gesamtfläche 241.600 

  



 

 
ENTWURF – Stadt Ratzeburg, Begründung zur 55. Änderung des F-Planes 21

 

9. ANHANG 

9.1. Rechtsgrundlagen 

Rechtsgrundlagen für die Aufstellung 55. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Ratzeburg sind die folgenden Gesetze und Verordnungen in der jeweils 
geltenden Fassung: 

Baugesetzbuch  

(BauGB) 

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November 
2014 (BGBl. I S. 1748) geändert worden ist 

Baunutzungsverordnung  

(BauNVO) 

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1548) geändert worden ist 

Bundesnaturschutzgesetz  

(BNatSchG) 

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2542), das durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes 
vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert wor-
den ist 

Bundes-
Immissionsschutzgesetz  

(BImschG)  

Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), 
das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 
(BGBl. I S. 1943) geändert worden ist 

Landesnaturschutzgesetz 
Schleswig-Holstein  

(LNatSchG SH) 

Gesetz zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzge-
setz - LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), geändert am 13. Juli 
2011 (GVOBl. S. 225) 

Landesplanungsgesetz  

(LPlG) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Februar 
1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 232), letzte berücksichtigte 
Änderung: vollständig neu gefasst (Artikel 1 d. Ges. v. 
27.01.2014, GVOBl. S. 8)*  

[*Unberührt vom Neuzuschnitt der Planungsräume 
nach Artikel 1 § 3 gelten die bestehenden Regio-
nalpläne bis zu ihrer Neuaufstellung bezogen auf die 
neuen Planungsräume weiter.] 

Landesbauordnung Schles-
wig-Holstein  

(LBO SH) 

Landesbauordnung Schleswig-Holstein (BauO S-H) 
i.d.F. der Bek. v. 22. Januar 2009 (GVOBl. 2009, 6). 
Letzte berücksichtigte Änderung: § 18 Abs. 8 gestri-
chen (Art. 4 Ges. v. 17.01.2011, GVOBl. S. 3) 

Planzeichenverordnung  

(PlanzV) 

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 
(BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) geändert worden 
ist. 
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